
Beschlussvorlage 1 

für die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 2 

________________________________________________________________________ 3 

Beschluss Nr.: Bv/385/2019 4 

öffentlich 5 

Einreicher: Bürgermeister 6 

Federführung: Sachgebiet Bauverwaltung, Verfasser: Frau Hupfer 7 

Behandelt im: 8 

Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung der Stadt Werneuchen 13.08.2019 
Hauptausschuss der Stadt Werneuchen 22.08.2019 
Stadtverordnetenversammlung Werneuchen 12.09.2019 

Betreff: Beschluss zur Änderung des Beschlusses WIW/WpS/027/2019 vom 23.05.2019 9 

zum Gehweg Landsberger Straße und zu einer überplanmäßigen Auszahlung 10 

Beschluss: 11 

Die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen beschließt:  12 

1. den Maßnahmebeginn nach Möglichkeit auf 2019 vorzuziehen, 13 

2. eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 25.000 € für die Haushaltsstelle 14 

54.1.01/6335.785300 Gehweg Landsberger Straße. 15 

Begründung: 16 

Mit dem Beschluss WIW/WpS vom 23.05.2019 (Anlage) wurden die Haushaltsmittel für die 17 

Planung und Realisierung der Gehwegverlängerung in der Landberger Straße in Höhe von 18 

47.000 € bereits für 2019 bereitgestellt. Die Deckung erfolgt aus der Maßnahme 6336 (Ent-19 

wässerung Stienitzaue). 20 

Die Voraussetzung, dass vor der Realisierung der Baumaßnahme die gesetzliche Grundlage 21 

zur Erhebung von Beiträgen wegfallen soll, ist mit Inkrafttreten der Änderungen im Kommu-22 

nalabgabengesetz (Anlage) im Juni 2019 eingetreten.  23 

Da bereits die Vermessung in diesem Bereich der Landsberger Straße vorliegt, kann zeitnah 24 

eine Genehmigungsplanung erstellt werden. Beauftragt wurde das Büro IBP aus Eggersdorf, 25 

das bereits den Gehwegbau in der Landsberger Straße 2015 geplant hat.  26 

Eine Durchführung der Baumaßnahme noch in 2019 ist realistisch. Hierfür ist die Beschluss-27 

lage zu ändern.  28 

Im Beschluss WIW/WpS/027/2019 wurde bereits eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe 29 

von 47.000 € beschlossen. Grundlage war eine Baukostenschätzung der Bauverwaltung. 30 

Das beauftragte Planungsbüro hat anhand aktueller Baupreise ein Leistungsverzeichnis er-31 

stellt und beziffert die voraussichtlichen Baukosten auf 63.546 €. Mit Baunebenkosten betra-32 

gen die Gesamtbaukosten etwa 72.000€ (Anlage). Von daher ist eine außerplanmäßige Aus-33 

zahlung von weiteren 25.000 € erforderlich. Die Deckung erfolgt aus der Haushaltsstelle 34 

54.1.01/6336.785300 Stienitzaue (Bau Staukanal). 35 

Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 36 

25.000 €  - betreffende HH-Stelle: 
54.1.01/6336.785300 

Bestätigung Kämmerei: 

 

 

 

Bürgermeister  Sachgebietsleiter/in 
37 



Stellungnahme der Fachausschüsse: 1 

Ausschuss Datum Mitglieder 
Ja-
Stimmen 

Nein-
Stimmen 

Stimmenthaltungen 

A 4 13.08.2019 5 5 0 0 

A 1 22.08.2019 7 kein Votum 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung: 2 

Beschlussfähigkeit   Abstimmung  

Gesetzliche Mitgliederzahl:  19 dafür:  17 

davon anwesend:  18 dagegen: 0 

  Stimmenthaltung:  1 

Befangenheit wurde erklärt durch:  3 

…………………………………………………………….. 4 

Die Richtigkeit der Angaben über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden bescheinigt. Zur Sitzung unter Mitteilung der 5 

Tagesordnung ist rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden. Die Beschlussfähigkeit der Stadtverordnetenver-6 

sammlung ist gegeben. 7 

Werneuchen, 12.09.2019 
………………………………. 
Vorsitzender der SVV 
 

  
  
 ………………………………. 

Stadtverordnete/r 
 8 

 9 
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